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Fraktionsantrag 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 6 5 0  
 
 
 

20.06.2022 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsversammlung beschließend 24.06.2022  

 
 
Betreff: Änderungsantrag der Koalition zur Drucksache 14/0596:  

Regionale Biodiversitätsstrategie für die Metropole Ruhr 
 
 
Beschlussvorschlag
 
Die Verbandsversammlung beschließ die Regionale Biodiversitätsstrategie als 

informelles Planungsinstrument zur Stärkung der biologischen Vielfalt, zum Schutz der 

Natur und zur nachhaltigen Nutzung der Natur in der Metropole Ruhr. 

Die Verwaltung wird beauftragt, weitere Schritte zur Umsetzung der Strategie zu 

unternehmen und sie insbesondere auf die im Entwicklungsprozess befindliche „Green 

Charta“ und die „Strategie Grüne Infrastruktur“ abzustimmen. 

 

Als weiterer Schritt soll ein regional abgestimmtes Handlungsprogramm 

(Maßnahmenliste) in Kooperation mit den Kommunen, Kreisen und Privaten erarbeitet 

werden. Die Maßnahmenumsetzung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen 

Aufgabenerledigung und der Haushaltplanung. Zusätzlich sollen Fördermittel auf Landes 

und Bundesebene eingeworben werden.  

Angesichts der in der Strategie beschriebenen möglichen Flächenkonkurrenzen - z.B. bei 

der Inanspruchnahme unbelasteter Flächen im Außenbereich für Baumaßnahmen und der 

Wiedernutzbarmachung naturschutzrelevanter Brachflächen im Innenbereich - begrüßt 

die Verbandsversammlung des RVR eine Biodiversitätsstrategie, die keine pauschale 

Festlegung trifft, sondern eine Einzelfallbetrachtung ermöglicht, bei der ökologische und 

ökonomische Inwertsetzungen verbunden werden können. 

 

 

 

 



Drucksache Nr.: 14/0650 
Seite 2 

 

Als öffentlicher Waldbesitzer bekennt sich der RVR zum Ziel der Vergrößerung von 

Naturwaldzellen. Das Waldbaukonzept des RVR befindet sich in der finalen Bearbeitung 

und wird im September 2022 im Betriebsausschuss Ruhr Grün und im Ausschuss für 

Klima, Umwelt und Ressourceneffizienz beraten und in dem noch zu erarbeitenden 

Handlungsprogramm (Maßnahmenliste) berücksichtigt. 

 
 
Begründung: 
 
Erfolgt ggf. mündlich. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Kolecki, Melanie Gustrau, Michael Fraktion SPD 
Akt.zeichen  Fraktion CDU 
  

 
Fraktionsvorsitzende SPD Fraktionsvorsitzender CDU 
gez. Martina Schmück-Glock gez.  Roland Mitschke 

 
 


